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    Wer bleibt 
  auf den Kosten der 
    »letzten Party« sitzen?

Versicherungen für den Todesfall

Der Volksmund sagt: »Umsonst ist nur der Tod. Und 

selbst der kostet das Leben«. Was die Bestattung 

betrifft, ist der Tod auch in anderer Hinsicht 

keineswegs umsonst: Die Kosten dafür nimmt man 

von den Lebenden, und das nicht zu knapp.

Bei einer würdigen Erdbestattung mit 
anschließender Trauerfeier liegen diese 
Kosten bei etwa 7.000 Euro. Für eine 
Feuerbestattung betragen sie immerhin 
noch rund 4.000 Euro. 
Hat der Verstorbene nicht für diesen Fall 
vorgesorgt und hinterlässt kein Vermögen, 
aus dem die Bestattungskosten bezahlt 
werden können, müssen die Hinterbliebe-
nen dafür aufkommen.

Damit über den Verlust des Angehörigen hinaus 
nicht noch fi nanzielles Chaos droht, sollte man 
eine Sterbegeld- oder Risikolebensversicherung 
abschließen oder zumindest Rücklagen bilden: 

Eine Sterbegeldversicherung zahlt die bei 
Vertragsbeginn vereinbarte Summe aus, wenn 
die versicherte Person verstirbt. 
Die Versicherungsleistung darf ausschließlich 
zur Deckung der Bestattungskosten verwendet 
werden. Dadurch gehört das Guthaben in einer 
Sterbegeldversicherung zum sogenannten 
Schonvermögen: Muss die versicherte 
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Sterbegeldversicherung im Rahmen des 
Freibetrags nicht angerechnet.

Der Versicherungsschutz durch die Sterbe-
geldversicherung läuft ein Leben lang. Tarife 
ohne Gesundheitsprüfung beinhalten meist 
eine Wartezeit von drei oder fünf Jahren, in 
dem kein Versicherungsschutz besteht. 
Tarife mit Gesundheitsfragen bieten sofortigen 
Versicherungsschutz und sind auf Grund der 
Risikosondierung sogar etwas günstiger.

Auch die  Risikolebensversicherung zahlt bei 
Tod der versicherten Person eine vereinbarte 
Versicherungssumme an die Hinterbliebenen 
aus. Der Todesfall kann jedoch meist nur bis 
zum 75. Lebensjahr vertraglich eingeschlossen
werden. Die Risikolebensversicherung ist 
deutlich günstiger als eine Sterbegeldversi-
cherung, dafür müssen intensive Gesundheits-
fragen beantwortet werden. Menschen mit 
Vorerkrankungen können dann meist nur 

einen Vertrag mit Einschränkungen im 
Versicherungsschutz oder mit Zuschlägen 
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Versicherer den Kunden auch ganz ab.

»Spare in der Zeit, dann hast du in der Not«: 
Eine weitere Alternative zur Deckung der 
Bestattungskosten bietet das Ansparen von 
Vermögen auf einem Tagesgeldkonto oder in 
einem Fondssparplan. Zu bedenken ist dabei 
aber: Verstirbt die versicherte Person, bevor 
das benötigte Kapital angespart ist, müssen 
die Kosten anderweitig erbracht werden.

Welche Absicherung oder Kombination die 
richtige ist, hängt maßgeblich von Gesund-
heitszustand und Beruf, Zeitpunkt des 
Abschlusses und Vermögensverhältnissen 
der zu versichernden Person ab. 
Sorgen Sie vor, damit die Bestattungskosten 
die Hinterbliebenen nicht in Schwierigkeiten 
bringen und Ihnen eine würdevolle 
Bestattung gewährleistet werden kann.

Florian Janner
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Als erstes haben die Kfz-Versicherer dies eingeführt und bieten 
jetzt die entsprechenden Tarife an. Dazu wird im Auto eine kleine Box  
angeschlossen, die das Fahrverhalten aufzeichnet und an den Ver- 
sicherer weiterleitet. Aber auch erste Krankenversicherer bereiten diese 
neue Beitragsgestaltung vor. Apps oder Wearables (Computertechnik, 
die man an Körper oder Kopf trägt) zeichnen die Anzahl unserer täglichen 
Schritte, sportliche Aktivitäten und Ernährungsgewohnheiten auf. Selbst 
das Schlafverhalten kann beobachtet werden.  
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Tausche Überwachung gegen RabatteKrankenversicherung und Telematik

[oder: Schöne neue Versicherungswelt?]

Seit einer Weile wird in der Versicherungsbranche über 

Telematik-Tarife gesprochen. Was bedeutet das überhaupt?  

Der Begriff selbst ist aus »Telekommunikation« und 

»Informatik« zusammengesetzt: Versicherte geben per 

Telekommunikation Informationen an den Versicherer.  

Der analysiert die Daten und belohnt sie mit einer Beitrags-

reduzierung, wenn seine Vorgaben erfüllt sind. 

Private Vorsorge für Beamte

Reicht die 
Versorgung des 
Dienstherrn bei 
Dienstunfähigkeit 
wirklich aus?
Sollten auch Beamte für den Fall der  
Dienstunfähigkeit privat vorsorgen?  
Meist stellt man sich vor, der Staat habe 
mit der Beamtenversorgung eine mehr als 
auskömmliche Vorsorge geschaffen –  
doch das kann sich bei genauer Betrachtung 
als teurer Irrtum herausstellen!

Das sagt der DGB
Der 5. Versorgungsbericht der Bundesregierung
berichtet, die Zahl der Bundesbeamten, die dienst-
unfähig geworden sind, wäre im Vergleich zu  

früher zurückgegangen. Wie das Beamten-
magazin schreibt, muss laut der Gewerkschaft 
DGB zukünftig »vor allem die eigentlich erfreu- 
liche Entwicklung zurückgehender Fälle von 
Dienstunfähigkeit kritisch hinterfragt werden, da 
man von ihr nicht automatisch auf eine bessere 
Gesundheit der Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst schließen könne. Das Gegenteil scheine
der Fall. Die Krankenstände in der Bundes-
verwaltung steigen stetig an.« Die psychischen 
und psychosomatischen Erkrankungen wären 
als häufigste Ursache der Dienstunfähigkeit 
alarmierend, so der DGB.

Was beinhaltet die Versorgung mindestens?
Für Beamte auf Lebenszeit sieht die Beamten-
versorgung im Falle der Dienstunfähigkeit eine  
Mindestversorgung vor. Sie beträgt 35 % der  
ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge (amtsbezo-
gene Mindestversorgung) oder – wenn für  
den Beamten günstiger – 65 % der ruhegehalts-
fähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe A4 (amtsunabhängige 
Mindestversorgung). Das bedeutet:  

Die amtsunabhängige Mindestversorgung 
beträgt bei Personen ohne Familienzuschlag 
rund 1.400 E  brutto, bei Personen mit Fami-
lienzuschlag rund 1.470 E brutto. Klarheit 
verschafft die individuelle Berechnung der 
aktuellen Bezüge im Falle der Dienstunfähigkeit. 

Fazit
Die staatliche Versorgung vieler Beamter deckt 
in der Regel nicht den erforderlichen Bedarf. 
Damit ist es wichtig, die private Vorsorge für 
den Fall der Dienstunfähigkeit in die Betrach-
tung einzubeziehen. Und das frühzeitig, denn 
die Höhe der privaten Absicherung hängt von 
Eintrittsalter und Gesundheit ab. Zu bedenken 
ist auch, dass veränderte private Umstände die  
Absicherung existenzieller machen, wie etwa 
Kinder, Erwerb einer Immobilie, Trennung oder  
Scheidung vom Partner. Seit vielen Jahren  
begleiten wir Beamte bei der Entscheidungs- 
findung zu sinnvollen und finanzierbaren 
Lösungen, die auf fundierten Bedingungs-
werken fußen.

Carolin Brockmann

Nichts gegen günstigere Beiträge – aber welchen Preis zahlen wir  
dafür? Zuerst einmal den, dass wir dem Versicherer unsere persönliche 
und individuelle Lebensführung zur Kenntnis geben. Doch längst nicht 
jeder Mensch ist sportlich oder ernährt sich bewusst. Deshalb ist und
wird er aber nicht zwangsläufig krank. Und nicht jeder sportlich und gesund
lebende Mensch möchte sich von einem Versicherer überwacht fühlen.

Natürlich hat jeder die Wahl, einen solchen Tarif zu nehmen oder 
nicht. Aber wenn diese sich immer mehr durchsetzen, muss man dann 
gegen die eigene Überzeugung mitmachen, weil die Versicherung sonst 
zu teuer wird? Wird es auch immer teurer für die Menschen, die bereits 
erkrankt sind – oder sind die dann etwa gar nicht mehr versicherbar? 
Hebeln solche Tarife das Solidarprinzip aus? Und was ist mit dem Daten-
schutz, ist der gewährt? Oder machen wir uns darüber in Zeiten von 
Facebook, WhatsApp und Co. tatsächlich nur noch wenig Gedanken? 

Es gibt jede Menge Fragen – konkrete Antworten haben wir gegenwärtig 
noch nicht. Wir verfolgen die Thematik jedoch aufmerksam und sehen 
diese Entwicklung sehr kritisch. Natürlich werden wir Sie an dieser Stelle 
weiterhin über alle wichtigen Neuerungen informieren.   
      Angela Petig


